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EPA 6
DURCHFÜHRUNG ALLGEMEINER 

ÄRZTLICHER PROZEDUREN

Foto: Graphicroyalty adobe.stock.com
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EPA-TITEL
EPA 6 Durchführung allgemeiner ärztlicher Prozeduren
EPA-BESCHREIBUNG

Studierende können grundlegende ärztliche Prozeduren sicher und möglichst eigenständig durchführen. Dabei beherrschen sie 
sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Fertigkeiten. Besonderes Augenmerk liegt auf aseptischem Arbei-
ten, der Patient*innensicherheit und der Kommunikation mit dem*der Patient*in während der Prozedur. 

Spezifikationen Die Ausführung der EPA beinhaltet:  
	― Wissen über anatomische, physiologische und pathophysiologische Grundlagen für geplante Eingriffe
	― Wissen über den Mehrwert und die Risiken potenzieller Komplikationen sowie alternative Angebote 
	― technische Fertigkeiten zur Durchführung einer Prozedur 
	― aseptisches Arbeiten und Sicherstellung der Patient*innensicherheit
	― effektive Kommunikation und Anleitung der Patient*innen während der Prozeduren 
	― Management der Vorbereitung und Nachsorge von Prozeduren

Kontext Diese Kompetenzen sollen in allen Versorgungssettings (ambulant bis stationär) durchführbar sein.

Limitationen Ein höherer Grad an Supervision/Betreuung oder Durchführung im Skills Lab gilt für:
	― nicht einwilligungsfähige Patient*innen
	― instabile bzw. vital bedrohte Patient*innen (u.a. auf Intensivstation oder in der Notaufnahme)
	― Neugeborene, Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Schwangere
	― agitierte und aggressive Patient*innen

CanMED ROLLEN
ME KO IP MA GE LE RE

NOTWENDIGE ALLGEMEINE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― F31 Anbringen des Pulsoxymeters und Interpretieren des Ergebnisses
	― F32 Durchführen von Basismaßnahmen der Reanimation (basic life support) beim Erwachsenen nach der ABC Regel; inkl. 
Bedienen eines automatischen Laien-Defibrillators bis zum Eintreffen professioneller Hilfe (demonstriert am Simulator)
	― F33 Blutstillen (direktes Komprimieren der Wunde, Kompressionspunkte großer Gefäße, Druckverband, Tourniquet-
Abbindesystem)
	― F34 Durchführen geeigneter Händehygienemaßnahmen am Arbeitsplatz
	― F35 Setzen einer intravenösen peripheren Venenverweilkanüle
	― F36 Verabreichen einer i.m. und s.c. Injektion
	― F37 Durchführen einer Venenpunktion/Blutabnahme
	― F38 Durchführen eines Fingerbeerenstichs
	― F39 Entfernen von Nähten
	― F40 Anlegen eines Verbandes
	― F41 Anlegen eines Tragetuchs
	― F42 Vorbereiten für den Operationssaal (chirurgische Händedesinfektion, Anziehen steriler Handschuhe, etc.)
	― F43 Vorbereiten einer Infusion (technische Fertigkeit)
	― K64 Abklären und Erstversorgen externer Verletzungen (Wunden, Blutung, Verbrennung, Zerrung, Dislokation, Bruch)
	― K68 Präoperativ - Vorbereiten des Operationsfeldes für kleine chirurgische Eingriffe (Asepsis, Antisepsis)
	― K79 Reinigen einer Wunde und Versorgen einer einfachen Wunde (Kleben/Setzen einer Naht)
	― K80 Nähen von Hautschnitt- und Rissquetschwunden
	― K71 Schreiben und grundlegende Interpretation eines Ruhe-EKGs
	― K66 Setzen eines Harnblasenkatheters
	― K67 Handhaben eines zentralen Venenkatheters
	― K69 Anleiten von Patient*innen zur Gewinnung einer Mittelstrahl-Harnprobe

NOTWENDIGE FACHSPEZIFISCHE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― K63 Durchführen fortgeschrittener Reanimationstechniken (basale Herzrhythmusalgorithmen; am Phantom)
	― K65 Verabreichen einer intravenösen Injektion
	― K70 Durchführen und Bewerten eines Harnstreifentests
	― K72 Durchführen einer Spirometrie
	― K73 Durchführen eines Rachenabstriches
	― K74 Anlegen eines Augenverbandes
	― K75 Applizieren von Augentropfen
	― K76 Applizieren einer Augensalbe
	― K77 Durchführen einer Augenspülung
	― A25 Beurteilen des Augenhintergrundes (normal und anormal)
	― K78 Durchführen der Spülung des äußeren Gehörganges
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ASSESSMENT
Nutzung standardisierter Bewertungsinstrumente (z.B. Mini-CEX, DOPS, OSCE, 360° Assessment, Patient*innenfeedback über Fra-
gebogen, strukturiertes Feedbackgespräch) zur Sicherstellung objektiver Bewertbarkeit.

BETREUUNGSGRAD BEGINN KPJ 
Level 2

BETREUUNGSGRAD ENDE KPJ	
	 Level 3



EPAs fürs KPJ in Österreich	 20

EPA 7
 INTERPRETATION DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE, 

ERKENNEN VON NOTFALLSITUATIONEN UND 
EINLEITEN VON ERSTMASSNAHMEN 

Foto: piai Generiert mit KI adobe.stock.com
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EPA-TITEL
EPA 7 Interpretation der Untersuchungsergebnisse, Erkennen von Notfallsituationen und Einleiten von 
Erstmaßnahmen
EPA-BESCHREIBUNG

Studierende sind in der Lage, Untersuchungsergebnisse korrekt zu interpretieren und dabei Notfallsituationen frühzeitig zu er-
kennen. Sie können in solchen Situationen angemessene Erstmaßnahmen einleiten, um die Patient*innensicherheit zu gewähr-
leisten. Dies umfasst die rasche Einschätzung der Situation, die Kommunikation mit dem Team und gegebenenfalls das Einleiten 
lebensrettender Sofortmaßnahmen.

Spezifikationen Die Ausführung der EPA beinhaltet:  
	― korrekte Interpretation von Untersuchungsergebnissen auf Basis pathophysiologischer Prinzipien
	― Früherkennung von Notfallsituationen und schnelles Handeln
	― Einleitung angemessener Erstmaßnahmen und effektive Teamkommunikation

Kontext Diese Kompetenzen sollen Studierende sowohl im ambulanten als auch stationären Versorgungssetting umsetzen können.

Limitationen Ein höherer Grad an Supervision/Betreuung gilt für:
	― instabile bzw. vital bedrohte Patient*innen (u.a. auf einer Intensivstation oder in der Notaufnahme)
	― Neugeborene, Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Schwangere
	― Notfallspezifische Fertigkeiten 
	― Patient*innen im Endstadium des Lebens
	― Psychiatrische Notfälle

CanMED ROLLEN
ME KO IP MA GE LE RE

NOTWENDIGE ALLGEMEINE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― F32 Durchführen von Basismaßnahmen der Reanimation (basic life support) beim Erwachsenen nach der ABC Regel; inkl. 
Bedienen eines automatischen Laien-Defibrillators bis zum Eintreffen professioneller Hilfe (demonstriert am Simulator)
	― F33 Blutstillen (direktes Komprimieren der Wunde, Kompressionspunkte großer Gefäße, Druckverband, Tourniquet-
Abbindesystem)
	― F35 Setzen einer intravenösen peripheren Venenverweilkanüle
	― F36 Verabreichen einer i.m. und s.c. Injektion
	― F37 Durchführen einer Venenpunktion/Blutabnahme
	― F38 Durchführen eines Fingerbeerenstichs
	― F40 Anlegen eines Verbandes
	― F41 Anlegen eines Tragetuchs
	― F43 Vorbereiten einer Infusion (technische Fertigkeit)
	― K65 Verabreichen einer intravenösen Injektion
	― K66 Setzen eines Harnblasenkatheters
	― A24 Feststellen des Todes (in einer Lehrsituation)
	― A28 Applizieren einer Lokalanästhesie
	― A30 Stellen der Indikation, Dosierung und Einsatz von Sauerstofftherapie (Timing)
	― K61 Beurteilen der Cognition (Mini-Mental-Status-Test, Clock-Test) 
	― A33 Erkennen von Medikamentennebenwirkungen und deren Management
	― A37 Erkennen von Hinweisen und Zeichen von Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt

NOTWENDIGE FACHSPEZIFISCHE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― F39 Entfernen von Nähten
	― A22  Beurteilen von Patient*innen mit medizinischen Notfällen (ACLS Advanced cardiac life support) sowie von Notfall-Unfall-
patient*innen nach ABCDE (ATLS= advanced trauma life support)
	― K60 Überprüfen des Bewusstseinszustandes anhand der Glasgow Coma Scale
	― K63 Durchführen fortgeschrittener Reanimationstechniken (basale Herzrhythmusalgorithmen; am Phantom)
	― A34 BLS (Basic life support) bei Kindern
	― K64 Abklären und Erstversorgen externer Verletzungen (Wunden, Blutung, Verbrennung, Zerrung, Dislokation, Bruch)
	― A18 Erkennen und Abschätzen einer Selbst-/Fremdgefährdung bei Patient*innen
	― A35 Vorschlag zum Management von psychiatrischen Notfällen und Krisen

ASSESSMENT
Nutzung standardisierter Bewertungsinstrumente (z.B. Mini-CEX, DOPS, OSCE, 360° Assessment, klinische Übergaben, strukturier-
tes Feedbackgespräch) zur Sicherstellung objektiver Bewertbarkeit.

BETREUUNGSGRAD BEGINN KPJ 
Level 2

BETREUUNGSGRAD ENDE KPJ	
	 Level 4
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EPA 8
 ERSTELLUNG UND DISKUSSION EINES THERAPIEPLANS 

NACH DEN PRINZIPIEN DER EVIDENZBASIERTEN MEDIZIN 
(EBM) UND KLINISCHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

FÜR HÄUFIGE KLINISCHE BESCHWERDEBILDER 

Foto: NanSan adobe.stock.com
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EPA-TITEL
EPA 8 Erstellung und Diskussion eines Therapieplans nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin (EBM) 
und klinische Entscheidungsfindung für häufige klinische Beschwerdebilder
EPA-BESCHREIBUNG

Studierende sind in der Lage, einen Therapieplan, der auf den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin beruht sowie die indivi-
duelle Situation der Patient*innen berücksichtigt, zu erstellen und dessen Umsetzung im Team zu besprechen. Dies umfasst die 
Auswahl geeigneter therapeutischer Maßnahmen, nach Berücksichtigung von Leitlinien sowie die Anpassung an patient*innen-
spezifische Bedürfnisse und Präferenzen. Zudem evaluieren sie die Wirksamkeit der Therapie regelmäßig und nehmen bei Bedarf 
Anpassungen vor.   

Spezifikationen Die Ausführung der EPA beinhaltet:  
	― Erstellung eines Therapieplans basierend auf Ergebnissen aus der Anamnese, klinischen Untersuchungen, Laborbefunden 
und Befunden aus Bildgebenden Verfahren gemäß den individuellen Zielsetzungen des*der Patient*in sowie Diskussion des 
Therapieplans mit dem*der Betreuer*in bzw. im Team 
	― Einbeziehung von Lebensstilfaktoren, medikamentösen Therapien, Komorbiditäten und Funktionalitäten, medizinisch-the-
rapeutischen Diensten, psychologischen Interventionen sowie sozialer und Umgebungsfaktoren des*der Patient*in (inklusive 
Genderaspekte, kulturellem Hintergrund und religiöser Orientierung) 
	― Kommunikation des supervidierten/freigegebenen Therapieplans mit Patient*innen und Angehörigen sowie Evaluierung des 
Verständnisses der Kommunikationspartner*innen 

Kontext Diese Kompetenzen sollen Studierende sowohl im ambulanten als auch stationären Versorgungssetting umsetzen können.

Limitationen Ein höherer Grad an Supervision/Betreuung gilt für:
	― instabile bzw. vital bedrohte Patient*innen (u.a. auf einer Intensivstation oder in der Notaufnahme)
	― Neugeborene, Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Schwangere
	― komplexe fachspezifische Krankheits- /Beschwerdebilder 
	― Patient*innen mit komplexen Betreuungsbedürfnissen (geriatrische Patient*innen) sowie Patient*innen im Endstadium des 
Lebens 

CanMED ROLLEN
ME KO IP MA GE LE RE

NOTWENDIGE ALLGEMEINE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― A10 Zusammenfassen der wichtigsten Punkte bzgl. der Diagnosen, aktuellen Probleme und des Therapieplans einer Patient*in
	― A13 Anwenden von internen, nationalen und internationalen Protokollen, Richtlinien und Guidelines
	― A33 Erkennen von Medikamentennebenwirkungen und deren Management
	― A8 Erstellen von Therapievorschlägen und von Behandlungsmaßnahmen bei Schmerzen, in der Palliativbetreuung und am 
Lebensende
	― A2 Überprüfen der Compliance/Adhärenz

ASSESSMENT
Nutzung standardisierter Bewertungsinstrumente (z.B. Mini-CEX, DOPS, OSCE, 360° Assessment, klinische Übergaben, Nacht-
dienst im Job Shadowing, fallbasierte Diskussionen, Reflective Practice, strukturiertes Feedbackgespräch) zur Sicherstellung ob-
jektiver Bewertbarkeit.

BETREUUNGSGRAD BEGINN KPJ 
Level 2

BETREUUNGSGRAD ENDE KPJ	
	 Level 3
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EPA 9
 ZUSAMMENFASSUNG, DOKUMENTATION UND 

ZIELGERICHTETE KOMMUNIKATION DER ERHOBENEN 
BEFUNDE UND MASSNAHMEN IM SINNE DES 
MULTIPROFESSIONELLEN MANAGEMENTS 

Foto: Olga Ko Generiert mit KI adobe.stock.com
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EPA-TITEL
EPA 9 Zusammenfassung, Dokumentation und zielgerichtete Kommunikation der erhobenen Befunde und 
Maßnahmen im Sinne des multiprofessionellen Managements
EPA-BESCHREIBUNG

Studierende sind in der Lage, die erhobenen Befunde und durchgeführten Maßnahmen präzise zusammenzufassen, in der Pati-
ent*innenakte zu dokumentieren und diese Informationen zielgerichtet an Patient*innen, Angehörige und andere Berufsgruppen 
im Sinne eines multiprofessionellen Managements zu kommunizieren. 

Spezifikationen Die Ausführung der EPA beinhaltet:  
	― Sammlung, Analyse, Organisation und Priorisierung von Diagnosen und Therapien in gebräuchlichen Kommunikations
formaten (analog, digital)
	― Fähigkeit zur Dokumentation der erhobenen Inhalte im Rahmen gesetzlicher Vorgaben und Regularien
	― Fähigkeit zur Dokumentation von Informationsweitergaben an den*die Patient*in und deren Angehörige bzw. gesetzliche 
Vertreter*innen
	― Nachweis einer akkuraten und gut strukturierten mündlichen Wiedergabe von Patient*innenfällen
	― Eingehen auf Feedback Dritter und Integration des Feedbacks in die Dokumentation und Zielsetzungen 
	― Kompetenz zur Planung und Durchführung von Patient*innentransfers zwischen Versorgungsstrukturen

Kontext Diese Kompetenzen sollen Studierende sowohl im ambulanten als auch stationären Versorgungssetting umsetzen können.

Limitationen Ein höherer Grad an Supervision/Betreuung gilt für:
	― instabile bzw. vital bedrohte Patient*innen (u.a. auf einer Intensivstation oder in der Notaufnahme)
	― das Überbringen schlechter Nachrichten
	― Neugeborene, Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Schwangere
	― Komplexe fachspezifische Krankheits-/Beschwerdebilder
	― invasive Intervention oder Operationen 
	― Patient*innen mit sehr komplexen Betreuungsbedürfnissen (geriatrische Patient*innen) und am Lebensende
	― Krankengeschichten, die nicht selbst betreut wurden

CanMED ROLLEN
ME KO IP MA GE LE RE

NOTWENDIGE ALLGEMEINE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― A4 Teilnahme am Aufklärungsgespräch
	― A5 Überbringen schlechter Nachrichten an Patient*innen und deren Angehörige (simulierte Situation)
	― A7 Abfassen von Entlassungs- und Begleitschreiben
	― K19 Intra- und interprofessionelles Arbeiten
	― A3 Ethisch korrektes und professionelles Führen eines Telefonats mit Patient*innen und Dritten (unter Beachtung der 
rechtlichen Bestimmungen) 
	― A10 Zusammenfassen der wichtigsten Punkte bzgl. der Diagnosen, aktuellen Probleme und des Therapieplans einer Patient*in
	― A11 Codieren der Diagnosen
	― A12 Formulieren eindeutiger Anweisungen an das Pflegepersonal zu Überwachungsmaßnahmen und Formulieren der Kriterien 
für eine sofortige Benachrichtigung
	― A14 Schaffen von Lehrsituationen und Weitergabe von Fachinformation, Vorgehensweise und Fertigkeiten an Studierende und 
medizinische Berufe
	― A20 Beraten und Unterstützen von Patient*innen (Empowerment)
	― A6 Kommunizieren mit sterbenden Patient*innen und deren Angehörigen
	― A17 Kommunizieren und professionelles Umgehen mit geriatrischen Patient*innen
	― A19 Kommunizieren und professionelles Umgehen mit Kindern und Jugendlichen und deren Angehörigen mit und ohne 
geistige Behinderungen
	― A21 Informieren bzgl. Kontrazeption und postkoitaler Schwangerschaftsverhütung

ASSESSMENT
Nutzung standardisierter Bewertungsinstrumente (z.B. Mini-CEX, DOPS, OSCE, 360° Assessment, klinische Übergaben, Nacht-
dienst im Job Shadowing, fallbasierte Diskussionen, Reflective Practice, Visiten an Fieberkurven, strukturiertes Feedbackgespräch) 
zur Sicherstellung objektiver Bewertbarkeit.

BETREUUNGSGRAD BEGINN KPJ 
Level 2

BETREUUNGSGRAD ENDE KPJ	
	 Level 3



EPAs fürs KPJ in Österreich	 26

EPA 10
BEITRAGEN ZU PATIENT*INNENSICHERHEIT 

UND QUALITÄT IN DER VERSORGUNG 

Foto: rdkcho Generiert mit KI adobe.stock.com



EPAs fürs KPJ in Österreich	 27

EPA-TITEL
EPA 10 Beitragen zu Patient*innensicherheit und Qualität in der Versorgung
EPA-BESCHREIBUNG

Studierende tragen aktiv zur Patient*innensicherheit bei, indem sie potenzielle Risiken erkennen, Maßnahmen zur Fehlervermei-
dung selbstständig erklären können und sich an der kontinuierlichen Verbesserung von Abläufen im klinischen Alltag beteiligen. 
Sie verstehen die Bedeutung von Qualitätsmanagement und erkennen Initiativen zur Systemverbesserung an, um eine sichere 
und effektive Patient*innenversorgung zu gewährleisten.

Spezifikationen Die Ausführung der EPA beinhaltet:  
	― Erkennen und aktive Kommunikation von Risiken für die Patient*innensicherheit
	― Erkennen von Maßnahmen zur Fehlervermeidung im klinischen Alltag inklusive kritischer Selbstreflexion
	― Situationsgerechte Kommunikation derselben im multiprofessionellen Team bzw. mit Vorgesetzten
	― Kenntnis von Qualitätsindikatoren
	― Bewusstsein und Anwendung von positiver Fehlerkultur
	― Maßnahmen zur perioperativen bzw. periinterventionellen Patient*innensicherheit                             
	― Risiken und mögliche Komplikationen für Patient*innensicherheit                           
	― Erkennen von Maßnahmen zum Selbstschutz (Gewaltbereitschaft, vermeidbare Infektionsquellen etc.)

Kontext Diese Kompetenzen sollen Studierende sowohl im ambulanten als auch stationären Versorgungssetting umsetzen können.

Limitationen Keine Limitationen für bestimmte Patient*innengruppen.

CanMED ROLLEN
ME KO IP MA GE LE RE

NOTWENDIGE ALLGEMEINE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― A 16 Erkennen von ethisch problematischen Situationen
	― A 20 Beraten und Unterstützen von Patient*innen (Empowerment)

ASSESSMENT
Nutzung standardisierter Bewertungsinstrumente (z.B. Mini-CEX, DOPS, OSCE, 360° Assessment, klinische Übergaben, Nacht-
dienst im Job Shadowing, fallbasierte Diskussionen, Reflective Practice, Visiten an Fieberkurven, strukturiertes Feedbackgespräch) 
zur Sicherstellung objektiver Bewertbarkeit.

BETREUUNGSGRAD BEGINN KPJ 
Level 1

BETREUUNGSGRAD ENDE KPJ	
	 Level 2
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EPA 11
INFORMIEREN VON PERSONEN UND PATIENT*INNEN 

UNABHÄNGIG VOM LEBENSALTER ÜBER DEN UMGANG 
MIT ERKRANKUNGEN, GESUNDEM LEBENSSTIL UND 

VORSORGEMASSNAHMEN IN ALLEN PRÄVENTIONSEBENEN 

Foto:  Pixel-Shot adobe.stock.com
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EPA-TITEL
EPA 11 Informieren von Personen und Patient*innen unabhängig vom Lebensalter über den Umgang mit 
Erkrankungen, gesundem Lebensstil und Vorsorgemaßnahmen in allen Präventionsebenen
EPA-BESCHREIBUNG

Studierende sind in der Lage, Patient*innen umfassend über den Umgang mit Erkrankungen, die Bedeutung eines gesunden 
Lebensstils und die verfügbaren Vorsorgemaßnahmen zu informieren. Dabei vermitteln sie die Informationen altersgerecht und 
unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Patient*innen. Ziel ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und 
Patient*innen zur aktiven Mitgestaltung ihrer Gesundheit zu motivieren.

Spezifikationen Die Ausführung der EPA beinhaltet:  
	― fundiertes Wissen über Erkrankungen, deren Risikofaktoren und geeignete Vorsorgemaßnahmen
	― Fähigkeit, gesundheitsrelevante Informationen alters- und situationsgerecht zu vermitteln
	― Kompetenz in der Kommunikation mit Patient*innen, um Vertrauen aufzubauen und Verhaltensänderungen zu fördern
	― individuelle Beratung, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen der Patient*innen eingeht

Kontext Diese Kompetenzen sollen Studierende sowohl im ambulanten als auch stationären Versorgungssetting umsetzen können, wobei 
der Fokus auf der ambulanten Betreuung liegt.

Limitationen Ein höherer Grad an Supervision/Betreuung gilt für:
	― instabile bzw. vital bedrohte Patient*innen (u.a. auf einer Intensivstation oder in der Notaufnahme)
	― das Überbringen schlechter Nachrichten (z. B. infauste Prognose)
	― häusliche Gewalt und emotional herausfordernde Situationen
	― akut psychiatrisch erkrankten oder suizidgefährdeten Patient*innen
	― nicht einsichts- und urteilsfähige Patient*innen
	― Kinder und Eltern 

CanMED ROLLEN
ME KO IP MA GE LE RE

NOTWENDIGE ALLGEMEINE ÄRZTLICHE FERTIGKEITEN
	― K19 Intra- und interprofessionelles Arbeiten
	― A1 Ethisch korrektes und professionelles Informieren von Patient*innen und deren Angehörigen unter Wahrung der rechtlichen 
Bestimmungen und Sicherstellen, dass die Patient*in die Information verstanden hat
	― A5 Überbringen schlechter Nachrichten an Patient*innen und deren Angehörige (simulierte Situation)
	― A17 Kommunizieren und professionelles Umgehen mit geriatrischen Patient*innen
	― A19 Kommunizieren und professionelles Umgehen mit Kindern und Jugendlichen und deren Angehörigen mit und ohne geisti-
ge Behinderungen

ASSESSMENT
Nutzung standardisierter Bewertungsinstrumente (Mini-CEX, DOPS, OSCE, 360° Assessment, Reflective Practice, strukturiertes 
Feedbackgespräch) zur Sicherstellung objektiver Bewertbarkeit.

BETREUUNGSGRAD BEGINN KPJ 
Level 2

BETREUUNGSGRAD ENDE KPJ	
	 Level 4


